
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1999/1/26 98/02/0406
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.01.1999

Index

40/01 Verwaltungsverfahren

90/01 Straßenverkehrsordnung

Norm

AVG §38;

AVG §69 Abs1 Z3;

StVO 1960 §5 Abs1;

Rechtssatz

HAUPTFRAGE - und nicht etwa Vorfrage iSd § 38 AVG - des Verwaltungsstrafverfahrens betre>end § 5 Abs 1 StVO ist,

ob sich ein Besch in einem durch Alkohol beeinträchtigten Zustand befunden hat, weshalb kein

Wiederaufnahmegrund iSd § 69 Abs 1 Z 3 AVG vorliegt (hier: andere Beurteilung der Alkoholisierung im gerichtlichen

Strafverfahren).

Schlagworte

Verhältnis zu anderen Normen und Materien
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